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Vorwort 

 
Der Unternehmer schließt im Laufe seiner Geschäftstätigkeit eine Vielzahl von Verträgen 

ab. Um eine Orientierungshilfe zu bieten, stellen die Industrie- und Handelskammern Mus-

terverträge zur Verfügung. 

 

Bei vertragsrechtlichen Einzelfragen sollte jedoch grundsätzlich fachkundiger Rat, sei es 

bei den Industrie- und Handelskammern oder Rechtsanwälten, eingeholt werden. Eine Liste 

der Industrie- und Handelskammern in NRW ist im Anhang beigefügt. 

 
Hinweis zur Benutzung des Mustervertrages:  

 

Dieses Vertragsformular wurde mit größter Sorgfalt erstellt, erhebt aber keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Es ist als Checkliste mit Formulierungshilfen zu verste-

hen und soll nur eine Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Par-

teien sachgerecht ausgeglichen werden kann. Dies entbindet den Verwender jedoch nicht 

von der sorgfältigen eigenverantwortlichen Prüfung. Der Mustervertrag ist nur ein Vor-

schlag für eine mögliche Regelung. Viele Festlegungen sind frei vereinbar. Der Verwender 

kann auch andere Formulierungen wählen. Vor einer Übernahme des unveränderten Inhal-

tes muss daher im eigenen Interesse genau überlegt werden, ob und in welchen Teilen ge-

gebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwick-

lung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang hat die Industrie- und Handelskammer natürlich 

keinen Einfluss und kann daher naturgemäß für die Auswirkungen auf die Rechtsposition 

der Parteien keine Haftung übernehmen. Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 

grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie einen maßgeschneiderten Vertrag benötigen, soll-

ten Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens beraten lassen.  

 
Ist in diesem Muster von Arbeitgebern und Arbeitnehmern die Rede, sind selbstverständlich 

auch Aufraggeberinnen und Auftragnehmerinnen gemeint. Wir gehen davon aus, dass die 

Verwendung von nur einer Geschlechtsform nicht als Benachteiligung empfunden, sondern 

zugunsten einer besseren Lesbarkeit dieser Formulierungsweise grundsätzlich akzeptiert 

wird.  

Tipp: Statt beide Geschlechter aufzuführen z. B. Arbeitnehmer/innen können auch  

          geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet werden, z. B. der/die Beschäftigte. 
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Aufhebungsvertrag *) 

 
(Bei Anwendung des Musters ist zu prüfen, welche Vertragsbestimmungen übernommen 
werden wollen. Gegebenenfalls sind Anpassungen und Ergänzungen zu empfehlen.) 
 
 
Zwischen ................................................................................................................................... 
(Name und Adresse des Arbeitgebers) 
 
(ggf.: vertreten durch ……………………………………….…………………………………………) 

- nachfolgend „Arbeitgeber“ genannt - 
und 
 
Herrn/Frau .....................................................................................................  
 
wohnhaft………………………………………………………………………………..……………….. 

- nachfolgend „Arbeitnehmer/-in“ genannt - 
 
wird folgender Aufhebungsvertrag geschlossen: 
 
 

§ 1 Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
 
Das zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer bestehende Arbeitsverhältnis wird 
zum ............. im gegenseitigen Einvernehmen beendet. Bei dieser Frist wurde die vereinbarte 
Kündigungsfrist eingehalten. 
 
 

§ 2 Arbeitsfreistellung 
 

Der Arbeitnehmer erhält das regelmäßige monatliche Entgelt in Höhe von ............ € bis zum 
............ weitergezahlt. 
 
Der Arbeitnehmer wird mit sofortiger Wirkung/wird ab …......... freigestellt bis zu dem in § 1 
genannten rechtlichen Beendigungszeitpunkt des Arbeitsverhältnisses. Die Freistellung 
erfolgt unter Anrechnung der noch zustehenden Resturlaubsansprüche sowie sonstiger 
eventueller Freistellungsansprüche. Der zustehende Resturlaub wird zu Beginn der Freistel-
lung gewährt. Soweit er während der Arbeitsfreistellung anderweitige Einkünfte bezieht, 
werden diese auf die Vergütungsfortzahlung angerechnet. Die Firma behält sich vor, den 
Arbeitnehmer während der Restlaufzeit des Vertrages teilweise oder ganz an den Arbeits-
platz zurückzurufen. 
 
 

§ 3 Urlaub 
 

Der dem Arbeitnehmer bis zu Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehende Resturlaub 
wird während der Arbeitsfreistellung gewährt. 
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§ 4 Abfindung 
 

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, an den Arbeitnehmer eine Abfindung in Höhe von ....... € 
brutto zu zahlen. 
Die Abfindung ist mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fällig. 
 
*) Bitte beachten Sie den Benutzerhinweis ! 
 
 

§ 5 Wettbewerbsvereinbarung 
 

Von diesem Vertrag bleibt die Wettbewerbsvereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und 
dem Arbeitnehmer vom ....... unberührt. 
 
 

§ 6 Zeugnis, Arbeitspapiere 
 

Der Arbeitgeber verpflichtet sich, dem Arbeitnehmer ein wohlwollendes, qualifiziertes 
Zeugnis zu erteilen. Er händigt dem Arbeitnehmer zum Beendigungstermin die Arbeitspa-
piere aus. 
 
 

§ 7 Sonstige Vereinbarungen 
 
.................................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 

§ 8 Meldepflicht 
 
Zur Aufrechterhaltung ungekürzter Ansprüche auf Arbeitslosengeld ist der Arbeitnehmer 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Abschluss dieses Aufhebungsvertrages persönlich bei 
der Agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Weiterhin ist er verpflichtet, aktiv nach 
einer Beschäftigung zu suchen. 
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§ 9 Ausgleich aller Ansprüche 

 
Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer sind sich darüber einig, dass mit der Erfüllung dieses 
Vertrages keine Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis gegen die andere Partei mehr beste-
hen. 
 
Davon unberührt bleiben 
 
 ............................................................................................................ 
 
 ............................................................................................................ 
 
 
 
........................................................ 
Ort, Datum 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
Unterschrift Arbeitgeber    Unterschrift Arbeitnehmer/-in 
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Anmerkungen: 
 
Der Aufhebungsvertrag ist die einverständliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer, das Arbeitsverhältnis zu einem bestimmten Zeitpunkt zu beenden. 
 
 
1. Vorteile 
 
  für den Arbeitgeber 

 ein Kündigungsgrund muss nicht angegeben werden 
 gesetzliche, tarifliche oder einzelvertragliche Kündigungsfristen brauchen nicht 

eingehalten zu werden 
 allgemeiner und besonderer Kündigungsschutz wie Mutterschutz, Schwerbe-

hinderung greift nicht 
 kein Kündigungsprozess möglich 
 Betriebsrat braucht nicht angehört zu werden 

 
  für den Arbeitnehmer 

 Abkürzung der Kündigungsfristen, so dass er seine Arbeitstätigkeit bei einem ande-
ren Arbeitgeber sofort aufnehmen kann 

 es kommt nicht zu einer verhaltensbedingten oder außerordentlichen Kündigung 
 
 
2. Form 
 
Auch der Aufhebungsvertrag muss seit dem 1. Mai 2000 schriftlich abgeschlossen werden. 
Mündlich geschlossene Aufhebungsverträge verstoßen gegen dieses Schriftformerfordernis 
und lassen das Arbeitsverhältnis fortbestehen. Formunwirksam kann der Aufhebungsver-
trag auch dadurch werden, dass wesentliche Nebenabreden nicht aufgenommen werden. 
 
 
3. Inhalt 
 
Zentraler Bestandteil des Aufhebungsvertrages kann die Abfindung sein. Gesetzliche Vor-
schriften über die Zahlung einer Abfindung und deren Höhe bestehen nur in sehr begrenz-
tem Umfang. 
 
 
4. Steuerrechtliche Behandlung der Abfindung 
 
In der Vergangenheit sah § 3 Nr. 9 EStG die Steuerfreiheit von Abfindungen in einer be-
stimmten Größenordnung abhängig vom Alter und Betriebszugehörigkeit vor. Dies ist aber  
durch das Gesetz zum Einstieg in ein steuerliches Sofortprogramm vom 22. Dezember 2005 
ersatzlos aufgehoben worden, mit der Folge, dass Abfindungen nicht steuerfrei sind, son-
dern der normalen und regulären Besteuerung unterliegen. 
 
Allerdings sind Abfindungen nach §§ 24, 34 EStG steuerbegünstigt. Die Steuerbegünsti-
gung besteht in der Fünftelungsregelung, d. h. dass zur Berechnung der Einkommensteuer 
die Verteilung der Abfindung auf fünf Jahre unterstellt wird. 
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Tipp: Wenn eine Abfindung gezahlt wird, empfiehlt es sich eine Lohnsteueraus-
kunft des Finanzamtes (§ 42 e EStG) wegen Steuerbegünstigung der Abfindung ein-
zuholen. Darin sollte um eine Bestätigung hinsichtlich der Höhe der Steuerbegüns-
tigung und um eine Mitteilung, welche Steuern die Firma einzubehalten hat, gebe-
ten werden. 

 
 
5. Hinweispflicht des Arbeitgebers 
 
Für den Arbeitgeber können sich bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge des Auf-
hebungsvertrages besondere Aufklärungs- und Belehrungspflichten hinsichtlich der sozial-
versicherungsrechtlichen Folgen ergeben. 
So kann etwa die Bundesagentur für Arbeit beim Arbeitslosengeld eine Sperrfrist verhän-
gen. Etwaige Abfindungszahlungen können auf das Arbeitslosengeld angerechnet werden. 
 
Beachte: Da arbeitsrechtliche Vereinbarungen zunehmend sozialversicherungsrechtliche 
Auswirkungen haben, ist vor Abschluss eines Aufhebungsvertrages zu empfehlen, frühzeitig 
anwaltlichen Rat einzuholen.  
 
Meist wird man davon ausgehen können, dass der Arbeitnehmer die Bedeutung des Aufhe-
bungsvertrages kennt. Der Arbeitgeber ist in der Regel jedenfalls nicht gehalten, von sich 
aus auf nachteilige Folgen hinzuweisen, es erscheint aber zweckmäßig, dies zu tun. 
 
Auf nachteilige Folgen muss der Arbeitgeber in folgenden Einzelfällen hinweisen: 
 wenn durch die vorzeitige Beendigung das Entstehen einer unverfallbaren Versor-

gungsanwartschaft verhindert wird (z. B. Betriebliche Altersversorgung), 
 wenn der Arbeitnehmer aufgrund besonderer Umstände darauf vertrauen darf, 
 wenn der Arbeitgeber erkennt, dass der Arbeitnehmer über Folgen und Tragweite seiner 

Handlung ersichtlich im Unklaren ist. 
 

Tipp: Der Arbeitgeber sollte nicht versuchen, seinem Arbeitnehmer detaillierte Aus-
künfte zu den sozialrechtlichen Auswirkungen der Aufhebung des Arbeitsverhältnisse 
zu geben, denn diese Materie ist äußerst schwierig und zudem dauernden Änderungen 
unterworfen. Auch können schuldhaft falsche Auskünfte den Arbeitgeber zum Scha-
densersatz verpflichteten. 

 
 
6. Meldepflicht des Arbeitnehmers/Aufklärungspflichten des Arbeitgebers 
 
Seit dem 1. Juli 2003 ist der Arbeitnehmer verpflichtet, sich frühzeitig bei der Agentur für 
Arbeit arbeitsuchend zu melden. Die Meldung hat unverzüglich nach Kenntnis von der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen, spätestens jedoch drei Monate vor dem 
vorgesehenen Beendigungszeitpunkt. Ein Verstoß gegen die Meldepflicht vermindert das 
spätere Arbeitslosengeld des Arbeitnehmers. 
Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer frühzeitig über diese Meldepflicht und die Notwen-
digkeit eigener Aktivitäten bei der Suche nach einer anderen Beschäftigung zu informieren. 
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Anhang: 
 
Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-Westfalen 

 
 
Industrie- und Handelskammer 
Aachen 
Theaterstraße 6 – 10 
52007 Aachen 
Telefon:02 41 / 44 60 - 0 
Telefax:02 41 / 44 60 – 259 
Internet: www.aachen.ihk.de 
E-Mail: info@aachen.ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Arnsberg 
Königstraße 18 – 20 
59821 Arnsberg 
Telefon:0 29 41 / 8 78 – 0 
Telefax:0 29 31 / 8 78 – 100 
Internet: www.ihk-arnsberg.de 
E-Mail: ihk@Arnsberg.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Bielefeld 
Elsa–Brandström–Straße 1 –3 
33602 Bielefeld 
Telefon:05 21 / 5 54 – 0 
Telefax:05 21 / 5 54 – 219 
Internet: www.bielefeld.ihk.de 
E-Mail: info@bielefeld.ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Bochum 
Ostring 30 – 32 
44787 Bochum 
Telefon;02 34 / 91 13 – 0 
Telefax:05 21 / 91 13 – 110 
Internet: www.bochum.ihk.de 
E-Mail: info@bochum.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Bonn 
Bonner Talweg 17 
53008 Bonn 
Telefon:02 28 / 22 84 – 0 
Telefax:02 28 / 22 84 –170 
Internet: www.bonn-ihk.de 
E-Mail: ihkbonn@bonn-ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Detmold 
Leonardo-da-Vinci-Weg 2 
32760 Detmold 
Telefon;0 52 31 / 76 01 – 0 
Telefax:0 52 31 / 76 01 – 57 
Internet: www.detmold.ihk.de 
E-Mail: ihk@detmold.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Dortmund 
Märkische Straße 120 
44141 Dortmund 
Telefon:02 31 / 54 17 – 0 
Telefax:02 31 / 54 17 – 109 
Internet: www.dortmund.ihk.de 
E-Mail: info@dortmund.ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Düsseldorf 
Ernst-Schneider-Platz 1 
40001 Düsseldorf 
Telefon:02 11 / 35 57 –0 
Telefax:02 11 / 35 57 – 400 
Internet: www.duesseldorf.ihk.de 
E-Mail: ihkdus@duesseldorf.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Duisburg 
Mercatorstraße 22 / 24 
47015 Duisburg 
Telefon:02 03 / 28 21 – 0 
Telefax: 02 03 / 2 65 33 
Internet: www.ihkduisburg.de 
E-Mail: ihk@duisburg.ihk.de 
 
 
 
 

Industrie- und Handelskammer 
Essen 
Am Waldhausenpark 2 
45127 Essen 
Telefon: 02 01 /18 92 – 0 
Telefax:02 01 / 18 92 –172 und 20 78 66 
Internet: www.essen.ihk.de 
E-Mail: ihkessen@essen.ihk.de 
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Industrie- und Handelskammer 
Hagen 
Bahnhofstraße 18 
58095 Hagen 
Telefon:0 23 31 / 3 90 –0 
Telefax:0 23 31 / 1 35 86 
Internet: www.hagen.ihk.de 
E-Mail: sihk@hagen.ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Köln 
Unter Sachsenhausen 10 – 26 
50667 Köln 
Telefon: 02 21 / 16 40 – 0 
Telefax:02 21 / 16 40 –129 
Internet: www.ihk-koeln.de 
E-Mail: kt@koeln.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Krefeld 
Nordwall 39 
47798 Krefeld 
Telefon:0 21 51 / 6 35 –0 
Telefax:0 21 51 / 6 35 – 338 
Internet: www.krefeld.ihk.de 
E-Mail: ihk@krefeld.ihk.de 
 

Industrie- und Handelskammer 
Münster 
Sentmaringer Weg 61 
48022 Münster 
Telefon:02 51 / 7 07 – 0 
Telefax:02 51 /7 07 – 325 
Internet: www.ihk.de/muenster 
E-Mail: muenster@muenster.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Siegen 
Koblenzer Straße 121 
57072 Siegen 
Telefon:02 71 / 33 02 –0 
Telefax:02 71 / 33 02 – 136 
Internet: www.ihk-siegen.de 
E-Mail: si@siegen.ihk.de 

Industrie- und Handelskammer 
Wuppertal 
Heinrich-Kamp-Platz 2 
42103 Wuppertal 
Telefon:02 02 / 24 90 – 0 
Telefax:02 02 / 24 90 – 999 
Internet: www.wuppertal.ihk24.de 
E-Mail: ihk@wuppertal.ihk.de 
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